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Erwägungen

E. 1
Im Berufungsverfahren, das A.________ gegen seine erstinstanzliche Verurteilung wegen
grober Verkehrsregelverletzung (Geschwindigkeitsüberschreitung) angehoben hatte, setzte
der Vorsitzende der I. Strafkammer des Kantonsgerichts von Graubünden mit Verfügung
vom 20. November 2018 einen Gutachter ein und erteilte ihm einen Expertenauftrag zur
Beurteilung der umstrittenen Geschwindigkeitsmessung.

Mit Beschwerde vom 30. November 2018 beantragt A.________ dem Bundesgericht, diese
Verfügung aufzuheben und ihn freizusprechen oder eventuell das Kantonsgericht
anzuweisen, ihn freizusprechen. Der amtlich eingesetzte Gutachter sei abzusetzen und
anzuweisen, die Akten dem Gericht zurückzugeben, und es sei dem Kantonsgericht zu
untersagen, Abklärungen vor Ort zu veranlassen und dabei die Kantonspolizei beizuziehen.

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

E. 2
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, mit dem der Kammervorsitzende
des Kantonsgerichts eine Beweismassnahme angeordnet hat; dagegen kommt die
Beschwerde in Strafsachen in Frage ( Art. 78 Abs. 1, Art. 80 BGG ). Er schliesst das
Verfahren indessen nicht ab; es handelt sich mithin um einen Zwischenentscheid, gegen den
die Beschwerde zulässig ist, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil
rechtlicher Natur ( BGE 133 IV 139 E. 4) bewirken könnte ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG )
oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und
damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges
Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Die zweite Voraussetzung
fällt vorliegend ausser Betracht. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG hat der Beschwerdeführer
darzulegen, dass die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind; bei der Anfechtung von
Zwischenentscheiden hat er die Tatsachen anzuführen, aus denen sich der nicht
wiedergutzumachende Nachteil ergeben soll, sofern dies nicht offensichtlich ist ( BGE 138
III 46 E. 1.2 S. 47; zum Ganzen: BGE 141 IV 284 E. 2.3 S. 287; 289 E. 1.3 S. 292).

Der Beschwerdeführer macht geltend, die angefochtene Verfügung bewirke einen nicht
wiedergutzumachenden Nachteil, indem sie sein "Anrecht auf sofortigen Freispruch zufolge
Verjährung der einfachen Geschwindigkeitsübertretung" verhindere und in nicht
gerechtfertigter Art und Weise ein Gutachten anordne, welches vor 5 ½ Jahren hätte
eingeholt werden müssen.

Der Einwand geht an der Sache vorbei. Ob dem Beschwerdeführer eine einfache oder eine
grobe Verkehrsregelverletzung anzulasten und ob sie allenfalls verjährt ist, wird das
Kantonsgericht im Berufungsverfahren zu entscheiden haben. Die Einholung eines



technischen Gutachtens zur umstrittenen Geschwindigkeitsmessung ist offenkundig eine
taugliche Beweismassnahme zur Klärung dieser Frage. Es ist Sache des Experten zu
beurteilen, ob er sie beantworten kann oder ob dies, wie der Beschwerdeführer behauptet,
wegen Zeitablaufs nicht mehr möglich ist. Die zeitliche Verzögerung des
Berufungsverfahrens durch die Einholung des Gutachtens ist hinzunehmen und bewirkt
keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil, zumal sie mit rund drei Monaten mässig ist.

E. 3
Es ist somit weder dargetan noch ersichtlich, dass der angefochtene Beweisbeschluss des
Kantonsgerichts einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinn von Art. 93 Abs. 1
lit. a BGG bewirken könnte. Auf die Beschwerde ist damit im vereinfachten Verfahren nach
Art. 108 BGG nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der
Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66. Abs. 1 BGG).
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